
























































Anlage Gehölzauswahlliste

Gehölzauswahlliste:

Bäume I. und II. Ordnung
Acer platanoides Spitzahorn
Quercus robur Stieleiche
Quercus petraea Traubeneiche
Betula pendula Sandbirke
Fagus sylvatica Rotbuche
Acer campestre Feldahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Salix caprea Salweide

Sträucher
Crataegus momogyna eingriffliger Weißdorn
Corpus sanguinea roter Hartriegel
Corylus avellana Haselnuß
Cytisus scoparius Besenginster
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe
Rosa canina Hundsrose
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
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Anlage

Zusammenfassende Erklärung gem. § 10 Abs. 4 BauGB

Ziel der Planaufstellung
Mit dem Bebauungsplan soll  nordöstlich der Ortslage die Möglichkeit  zur Errichtung einer
Grundschule und eines Kindergartens geschaffen werden. 

Verfahrensablauf
Die Unterrichtung über die voraussichtlichen Auswirkungen des Planes im Rahmen der früh-
zeitigen  Beteiligung  der  Öffentlichkeit  (§  3  Abs.  1  BauGB)  fand  vom  08.12.2009  bis
30.12.2009 statt.

In der frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB wurden die Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange,  deren Aufgabenbereich  durch die Planung berührt
wird, gem. § 4 Abs. 1 BauGB auch zur Äußerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB bis zum 30.12.2009 auf-
gefordert. 
Anregungen, die zu einer Änderung der Planung geführt hätten, wurden nicht vorgetragen.

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB wurde der Be-
bauungsplan mit Begründung den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange so-
wie den Nachbargemeinden und der Öffentlichkeit in der Zeit vom 01.04.2010 bis 03.05.2010
vorgestellt. In diesem Verfahrensschritt wurden von den Behörden, sonstigen Trägern öffent-
licher Belange sowie den Nachbargemeinden ebenfalls keine Fachbeiträge vorgetragen, die
zu einer Überarbeitung der Planunterlagen geführt hätten. 

Seitens der Öffentlichkeit (Privat) wurden insbesondere Bedenken zu der Verkehrsführung
und den damit in Zusammenhang stehenden zu erwartenden Lärmbelastungen vorgetragen.
Die Gemeinde hatte zur Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse den TÜV
NORD Umweltschutz, Hannover, damit beauftragt, die in der Nachbarschaft zu erwartenden
Geräuschimmissionen sowohl durch den an- und abfließenden Verkehr – Schulbusse und
Privat-Pkw – als auch durch die Nutzung der Freiflächen – Schulhof und Spielplatz Kinder-
garten – zu berechnen und zu beurteilen. Im Ergebnis konnte festgehalten werden, dass die
jeweils  anzusetzenden  schalltechnischen  Orientierungswerte  bzw.  Immissionsrichtwerte
deutlich unterschritten werden. 

Beurteilung der Umweltbelange
Zur Beurteilung der Planung aus der Sicht von Natur und Landschaft wurde ein Fachbeitrag
zur naturschutzfachlichen Eingriffsregelung erarbeitet, der der fachlich auf eine flächende-
ckende Biotopkartierung (2009) zurückgreift und sich in der Bilanzierung auf die Arbeitshilfe
zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“ des Niedersächsischen Städtetages
(2006) beruft.

Die Umweltwirkungen liegen vor allem in dem Verlust von Boden und Bodenfunktionen durch
Versiegelung sowie durch Eingriffe in Arten- und Lebensgemeinschaften.

Abwägungsvorgang
Die im Rahmen des Planverfahrens eingegangenen Hinweise fanden in der laufenden Pla-
nung Berücksichtigung. Vorgetragene Bedenken von privater Seite bezüglich der befürchte-



Anlage
ten Verkehrslärmbelastungen konnten mit Verweis auf vorliegende Gutachten ausgeräumt
werden. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass der Eingriff nach § 10 des Niedersächsischen
Naturschutzgesetzes ausgleichbar bzw. ersetzbar ist. 
Der Ersatz für die überplanten Flächen ist durch Maßnahmen der Landschaftspflege herzu-
stellen. 

Die  im  landschaftsplanerischen  Fachbeitrag  zur  Eingriffsregelung  und  im  Umweltbericht
empfohlenen Maßnahmen zur Vermeidung, zur Minimierung und zum Ausgleich der erhebli-
chen Umweltauswirkungen wurden nach Abwägung zwischen ökonomischen, sozialen und
umweltschutzbezogenen Belangen in weiten Teilen in den Bebauungsplan übernommen.

Insofern wurden die Umweltbelange im Rahmen der Abwägung untereinander konkurrieren-
der  Nutzungsansprüche  ausreichend  gewürdigt.  Weitergehende  Maßnahmen  sind  somit
nicht erforderlich.

Aufgrund der Möglichkeit der Vermeidung, Minimierung und des Ausgleichs der erheblichen
Umweltauswirkungen des Bebauungsplanes im Plangebiet selbst und nach Prüfung von Pla-
nungsalternativen im Plangebiet  wurde im Rahmen der Abwägung der Bebauungsplan in
seiner festgesetzten Gebietsabgrenzung von der Gemeinde am 27.05.2010 als Satzung be-
schlossen.
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